
STADT SCHRIESHEIM RHEIN-NECKAR-KREIS

S A T Z U N G
über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. Dezember 1975 (GBl. 1976, S. 1) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juni 
1978 (GBl. S. 302) hat der Gemeinderat am 09. August 1978 folgende SATZUNG beschlossen:

§ 1

Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen durch Einrücken in das „Mitteilungsblatt der Stadt 
Schriesheim“.

§ 2

Diese Satzung erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der Stadt Schriesheim einschließlich der 
eingegliederten Stadtteile Altenbach und Ursenbach, sowie auf die durch die Vereinbarung mit der 
Gemeinde Heiligkreuzsteinach vom 25. November 1976 und vom 14./15. Juni 1977 über-
gangenen Gebietsteile in den Walddistrikten „Köhlerwald“ und „Lockersberg“.

§ 3

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten alle bisher geltenden Be-
kanntmachungssatzungen des in § 2 genannten Gebiets außer Kraft.

Schriesheim, 10. August 1978

Der Gemeinderat

     Riehl
Bürgermeister
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